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Der VERWALTUNGSRAT der ALTERS- und HINTERLASSE:':'ENVERSICIIERUNG 
für das FüRSTm;Tm.~ LIECHTEKSTEIH 

P r a s i d i u m 

Sehr geehrter Herr Regierungschef, 

An die Regierung des 
FürstentuBs Liechtenstein 

V a d. u z 

in der Anlage übersenden wir Ihnen, gestützt auf Art. 8 des 
Gesetzes betreffend die AHV vom 14.12.1952, den Bericht des 
Verwalters über das Geschaftsjahr 1957 der AEV. Der Bericht 
wurde von uns geprüft und genehmigt. 

Der Verwaltungsrat entledigte sich seiner Aufgabe im Berichts
jahr in 8 Sitzungen. Wesentlich grundsatzliche Beschlüsse 
mussten nicht mehr gefasst werden, da die gesamte Verwaltung 
gut und gesetzmassig durchgebildet ist und durch frühere De
schlüsse des Verwaltungsrates bestehende Lücken bereits ge
schlossen sind. Wiederholt befasste sich der Verwa1tungsrat 
mit der Kotwendigkeit,Gesetz und Vol1zugsverordnung den ge
gebenen Verhaltnissen anzupassen. Auf Grund der bisher gemach
ten Erfahrungen sind verschiedene Besti~mungen des Gesetzes 
und der Vollzugsverordnung überfa11ig geworden, abgesehen von 
der Ueberlegung, dass auch eine Revision der ordentlichen Ren
ten unC der Uebergangsrenten sich mit der Zeit aufdrangen wird. 
Der Verwalter hat demnach den Auftrag bekommen, die Besch1üsse 
des Verwa1tungsrates, die für eine Gesetzesrevision grund
legend sind und alle jene Destimmungen des Gesetzes und der 
Vo1lzugsverordnung zusa~menzufassen, die auf Grun.i der bis
herigen Erfahrung einer Revision bedürfen. Es ist der Wunsch 
des Verwa1tungsrates, dass anlasslich einer allfalligen Ren
tenrevision Gesetz und Vo11zugsverordnung neu gefasst werden. 

Die vom Gesetz vorgeschriebene Arbeitgeberkontrol1e, die des
wegen besonders wichtig erscheint, wei1 die Verjahrungsfrist 
von 5 Jahren unrichtige Angaben un~ Erfassung der Zinkommens
verha1tnisse des Beitragspflichtigen und vor allem unrichtige 
Angaben des Arbeitgebers saniert. Der Verwaltungsrat muss je
doch feststellen, dass eine eingehende Arbeitgeberkontrolle 
beim heutigen Personalstand der Verwaltung nicht moglich ist, 
glaubt aber, dass er zum grossten Tei1 davon Abstand nehmen 
kann die Verwaltung zu Kontro1len zu drangen, Dann namlich, 
wenn die Kontrolle der Lohnauszahlungen durch dic Steuerbeborde 
in einwandfreier Weise erfolgt. Darüber wird die Verwaltung 
laufend mit der Steuerbehorde Kontakt halten, Die Arbeitgeber
kontrolle beschrankt sich dcshalb auftragsgemass auf stich
probenmassige Kontro1le und auf jene Fa1le, in denen Unkorrekt-
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heiten der Angaben aus anderen Umstanden vermutet werden. 

Im Bcrichtsjahr hatte die Verwaltung auch die ihr neu auf
getragene Abteilung Familienausgleichskasse vorzubereiten. 
Die vom Verwalter ausgearbeitete Vollzugsverordnung betref
fend die Familienzulagen wurde vom Verwaltungsrat durchge
arbeitet, teilweise abgeandert und erganzt, sodann der Rc
gierung zur Annahme vorgelegt. 

Die Verwaltung erhielt insbesonderc Auftrag die Agenden der 
beiden Kassen AHV und Familienzulagen streng zu trennen. 

Der Verwaltungsrat benützt die Gelegenheit um dem Verwalter 
und dem gesamten Personal den Dank für die im Berichtsjahr 
geleistete Arbeit auszusprechen und bittet die Regierung 
um Genehmigung des Berichtes. 

Vaduz, 6. Oktober 1958. 

Für den Verwaltungsrat der AHV 

Der Prasident: Der Vizeprasident: 

gez.Dr.A.Vogt gez.A.Ospelt 



ALTERS- und HINTERLASSENENVERSICHZRUNG 
des FüRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

V A D U Z 

V e r w a l t u n g 

An den 
Verwaltungsrat Qer Alters- und 
Hinterlassenenversicherung 
des Fürstentu~s Liechtenstein 

V a d u z 

In Nachachtung von Art. 10, lit. b) Aufgaben, Abs. 3 AHVG, un
terbreite ich hiermit dem Verwaltungsrat den 4. Jahresbericht 
für den Zeitabschnitt 

l. Februar 1957 bis 31. Januar 1958 

sowie Fonds-Betriebsrechnung, Fonds-Bilanz und Kassa-Bilanz per 
31. Januar 1958. 

Organisation: 

Nachden sich die bestehende Organisation bewahrt hat, wurde 
auch im laufenden Berichtsjahr keine Aenderung vorgenommen. 
Eine wesentliche Belastung entsteht uns durch die Sinführung 
des Gesetzes über die Familienzulagen. Da~it wir hier eine 
moglichst genaue Kontrolle der Zulageberechtigten durchführen 
werden kónnen, muss erst das .F'amilienregister auf den neuesten 
Stand der Eevolkerung gebracht werden. Dies wird erreicht wer
den, nachdem auf unseren Antrag hin seitens der Zivilstandsam
ter monatlich exakte 11eldungen hinsichtlich Geburt, Tod, Ver
heiratung inskünftig gemacht werden. Diese Aktion ergibt uns 
auch noch eine weitere Moglichkeit der Ueberprüfung uoserer 
AHV-Erfassungskontrolle. Die von uns durchgeführte Adressierung 
der Einzahlungsscheine hat sich sehr gut bewahrt, was sich be
sonders vorteilhaft für die Buchhaltung auswirkte, weil damit 
langwieriges Nachsuchen, Beschriften ete. weggefallen ist. 

In der rechtlichen und personellen Orgaoisation sind im 4. Be
richtsjahr keioe Aenderungen eingetreten. 

Eine wesentliche organisatorische und administrative Mehrbe
lastung wird die Verwaltung auf 1958 erfahren, denn wir werden 
nicht weniger als rund 1,2 1fillionen Franken an ~enten, Familien
zulagen zur Auszahlung bringen müssen, was monatlich reichlich 
3000 Auszahlungen ausmachen wird. 
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Dazu werden noch Vorarbeiten für die Invaliden-Versicherung 
und die vorgesehene Rentenrevision bzw. Gesetzesrevision kom
men. 

Abrechnungspf1ichtige auf Ende des Bcrichtsjahres: 

1072 
543 
467 
208 

15 

mit nur person1ichem Beitrag, 
mit person1ichem und Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeitrag, 
mit nur Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag, 
mit Beitrag a1s Nichterwerbstatige, 
mit Beitrag a1s Nichterwerbstatige und Arbeitgeber-/ 
Arbeitnehmcrbeitrag. 

Gegenüber dem Vorjahr haben wir einen Zuwachs von 70 Abrechnungs
pf1ichtigen zu verzeichnen. 

Versicherungsausweise und individuel1e Beitragskonten: 

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Versicherungsausweise und 
die individue11en Beitragskonten um 2.186 Stück vergrossert, 
sodass wir per Ende dieses Berichtsjahres einen Stand von 
12.666 Versicherungsausweisen und individuellen Beitragskonten 
h~ben. In dieser Anzahl sind natürlich viele, die nur ganz kurz
fristig in Liechtenstein erwerbstatig waren, aber deren indi
vidue11es Beitragskonto trotzdem lt. Gesetz weitergeführt wer
den muss. Es ist vie11eicht interessant festzuste11en, dass von 
diesen 12.666 individuellen Beitragskonten nur 5.765 1iechten
steinische Konto-Inhaber sinu. 

Beitragsfestsetzung: 

Die Beitragsfestsetzung erfolgte wie bis anhin nach den gesetz
lichen Bestimmungen. Gesuche um Eeitragsherabsetzung und Bei
tragser1ass lagen im Berichtsjahr keine vor. Dugegen mussten wir 
Fr. 1.449.60 infolge Uneinbringlichkeit zur Abschreibung bringen. 
Diese Abschreibungssumme belauft sich auf die Jahre 1954 und 
1955 und mus s te vorgenoiili:len werden, wei l <lia se Bei trage mange1 s 
pfandbaren Gegenstanden zur Zeit nicht einbringbar sind. 

A11erdings werden alle diese Abrechnungspf1ichtigen von uns wei
ter im Auge beha1ten, und sofern sich beim einen oder andern die 
Verhiltnisse bessern, wird von uns sofort wieder der Anspruch 
ge1tend gemacht. Die jeweilige Abschreibung erfolgt nur bis zum 
jahr1ichen Minimalbeitrag von Fr. 12 . --, aber auch der wird in 
diesen Fi11en meist nicht bezah1t, sodass wir an die Heimatgemein
de des Betreffenden gelangen müssen. 

An Aus1ander wurden Rückerstattungen von Beitrageu, die keinen 
Rentenanspruch nach sich ziehen (Art. 52, Abs. 3, AHVG), im Be
trage von Fr. 1.880.-- vorgenommen. 
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R e n t e n : 

Uebergangsrenten: 

Hinsichtlich Art. 76 und 77 AHVG betreffend Ausrichtung der 
Uebergangsrenten ist im Berichtsjahr keine wesentliche Veran
dcrung eingetreten, ausser dass das über 3 Jahre alte Pferd , 
gleich wie bei der Beitragsunterstellung nicht mehr bewertet 
wird. 

Uebergangsrenten total ausbezahlt 
(1956: Fr. 349.468.30) 

Fr. 345.322.80 

Im Berichtsjahr 1956 konnten wir die Feststellung machen, dass 
gegenüber 1955 die Uebergangsrenten eine tatsachliche fallende 
Tendenz aufgewiesen haben . Es ist nun interessant festzuhalten , 
dass sich im vorliegenden Berichtsjahr, verglichen mit dem Vor
jahr, diese fallende Tcndenz um die Halfte verringert hat und 
dies, ohne dass nennenswerter Zugang zu verzeichnen gewesen ware. 

Rückerstattungsforderungen mussten über Fr. 664.2C erlassen wer
den. Durch eine Einkommenseinschatzung masste daun spaterer 
Ueberprüfung des tatsachlich erzielten Erwerbes dic Uebergangs
rente aberkannt werden. In einem anderen Fallc ergab sich durch 
eine Namensverwechslung ein Fehler von Fr. 40.-- und noch einen 
durch eine zu spate Todesmeldung, sodass wir Fr. 64.20 zuviel 
ausbezahlten. Samtliche Rückerstattungsforderungcn konnten ein
gebracht werden. 

Ordentliche Renten: 

Zum l. Juli 1957 wurde der Jahrgang 1892, l. ~albjahr und zum 
l. Januar 1958 der Jahrgang 1892, 2. Halbjahr reutenberechtigt. 

In der Zeit vom l. Februar 1957 bis 31. Januar 1958 wurden an 

ordentlichen Renten total ausbezahlt Fr. 169.181.80. 

Wir haben nun das 3. Rentenjahr hinter uns und kbnnen feststel
len, dass gegenüber dem ersten Rentenjahr (1955 Fr . 42.162.--) 
die ordentlichen Renten gerade viermal grosser geworden sind . 
Nachdem in den nachsten Jahren, wie wir an Hanci unseres Jahrgang
registers feststellen konnen, dauernd starkere Jahrgangc hinzu
kommen, wird sich diese Summe rasch und stark vergrbssern. 

Rückerstattungsforderungen an ordentlichen aenten waren Fr. 66.20, 
die sich aus Beitragsdifferenzen ergeben haben. 

Die Auszahlung der ordent1ichen wie der Uebergangsrenten erfolgte 
dem Art. 112, 113 der Vollzugsverordnung entsprech~nd per Post 
und jeweils im l. Drittel des Monats. Wie bereits mit den Renten 
im Fami1ienhaushalt gerechnet wird, bewiesen uns die sofort ein
setzenden Reklamationen, wenn von einem Monat auf den andern 
nicht genau am gleichen Tag die Auszahlung vorgenommen wurde. 
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Buchha1tung: 

Die Crg~nisation der Buchha1tung blieb unverandert. Hinsicht-
1ich der Ang1iede~ung dcr Fami1ien~usg1cichskasse haben wir 
durch unserc aeinerzeitigc P1anung den Vortei1, dass im Buch
haltungs- und Abrechnungsverkehr keine Erschwerung und kein 
grosserer Arbeitsanfall hinzukommt. Der Einbau der Buchhaltung 
für die Familienausgleichskasse wird so erfolgen, dass jeder
zeit eine genaue Trennung zwischen AHV und Familienausgleichs
kasse gewahrleistet ist. Auch für die Abrechnungspflichtigen 
sind die Lohnb1atter und Einzahlungsscheine so g~sta1tet, dass 
absolut keine Komplizierung entsteht, denn die Abrechnung und 
Einzahlung kann auf den g1eichen Formu1aren gemacht werden wie 
bisher. 

Betriebsrechnung und Bilanz: 

Im Anhang sind Betriebsrechnung und Bilanz des Fonds sowie die 
Kassa-Bilanz beigefügt. In der Kassa-Bi1anz fallt vor allem 
der hohe Betrag an transitorischen Beitragen auf. Zur Erklarung 
mochten wir vermerken, dass es für unsere grossen Betriebe un
moglich ist, bis zum jeweiligen Jahresabschlusstermin die nument-
1ichen Abrechnungen fertigzuste1len. Nachdem diese meist erst 
bis Ende Februar einlangen, dürfte dieser hohe transitorische 
Posten nicht verwunder1ich sein, 

Mit dem Einbau der Familienausg1eichskasse wird der vom Fonds 
an die Kassa zur Deckung ihrer Verbind1ichkciten gewahrte Vor
schuss nicht mehr ausreichen und wir werden für àie vierte1-
jahr1ichen Verpflichtungen der Kasse eine Erhohung dieses Vor
schusses von Fr. 180.000.-- beantragen müssen. 

In der Betriebsrechnung des Fonds ist der hohe Beitragseingang 
von Fr. 1,675.936.25 (1956: Fr. 1,478,709.62) auffallend, Tat
sach1ich weisen wir gegenüber dem Vorjahr eine Beitragssteigerung 
von rund Fr. 200.000.-- aus, was einer Steigerung des sclbstan
digen und unse1bstandigen Einkommens von rund 5 hli1lionen cnt
spricht. Das Jahr 1957 stand also immer noch im Zeichen der Kon
junktur, die sich infolge von Lohnerhohungen und hlehrbeschaf
tigung dadurch naturgemass im Beitragseingang bemerkb~r machen 
musste. Dies ist auch sehr gut in der Neuerste1lung von nicht 
weniger a1s 2.186 individuel1en Beitragskonten ersicht1ich, 
sodass wir per Ende Berichtsjahr, wie bereits vorgangig erwahnt, 
ainen Stand von 12.666 individue11en Beitragskonten erreichten. 
Uebrigens eine unwahrscheinliche Zah1 bei einer gesamthaften 
Wohnbevo1kerung von rund 15.000 Menschen! Dieser hohe Kontenstand 
gibt uns nur ein zu deut1iches Di1d der Wanderbewegung und der 
Fremdarbeiter, aber auch einen deut1ichen Hinweis, dass wir sehr 
viele fremde Mitte1 verwa1ten. 

Unser Kapital stieg von Fr. 4.161.225.-- im Vorjahr auf Fr. 
5.895.483.-- im Berichtsjahr. Der Fonds bei der Liechtensteini
schen Landesbank weist zum Absch1uss Fr. 5.508.625.-- aus. 
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Kassa-Revision: 

Mit der Kassa-Revision war wie bis anhin die A11gemeine Treu
hand Aktiengese11schaft in Bern betraut. Wie aus dem Bericht 
ersicht1ich, weist die Verwaltung der AHV weder materielle 
noch organisatorische Mangel auf. 

Mahnwesen: 

Im grossen und ganzen wird die vierte1jahr1iche Abrechnungs
pflicht gut eingehalten und auch die Zah1ungsmora1 ist als 
gut zu bezeichnen. An administrativen Arbeiten nahm das Mahn
wesen folgenden Umfang an: 

11.500 Stück Mittei1ungen 
1.743 " Mahnungen 

198 " Pfandungsbegehren 
72 " Verwertungsbegehren 
16 " Ordnungsbussen. 

Arbeitgeberkontrollen: 

Im Berichtsjahr wurden 107 Arbeitgeberkontrollen durchgeführt, 
die sich bis auf einen Fall ausschliess1ich auf Abrechnungs
pf1ichtige, die aufgrund von Lohnblattern abzurechnen hatten, 
beschrankte. 

Rechtspflege: 

Wiedererwagungen gegen Beitragsverfügungen der Verwa1tung sind 
im Berichtsjahr keine angefallen. Die noch vom letzten Jahr beia 
Fürstlich Liechtensteinischen Obergericht anhangige Berufung 
gegen eine Entscheidung des Verwaltungsrates i.S. Beitrags
pflicht, wurde vom Obergericht abgelehnt. 

Zwischenstaatliche Vereinbarungen: 

Die bereits 1956 angebahnten Sozialversicherungsabkommen mit 
der Bundesrepublik Deutschland und Oesterreich sind über die 
Vorverhandlungen noch nicht hinausgekommen. Der Grund der Ver
zogerung dieser Abkommen liegt nicht bei uns, sondern bei den 
1iechtensteinischen Verhandlungspartnern, die infolge herrschen
der Sozialreformen den Abschluss der Verhandlungen noch zurück
ste1len mussten. 

Vaduz, 9. Mai 1958. 

AHV- Verwaltung 

gez.Hartmann 



F O N D S - BETRIEBSRECHNu~G 

vom l. Februar 1957 bis 31. Januar 1958. 

Beitrage der Abrechnungspf1ichtigen 

40 ARV-Beitrage 

480 Abschreibung von AHV-Beitragen 

Leistungen 

500 Ordent1iche Renten 

501 Uebergangs-Renten 

551 Rückvergütung von AIIV-Beitragen 
gemass AHVG, Art. 52/3 

560 Rückerstattungsforderungen, 
ordent1iche Renten 

561 Rückerstattungsforderungen, 
Uebergangsrenten 

Beitrage des Landes 

60 Vergütungen des Landes gemass 
AHVG Art. 50 

Uebrige Beitrage und Aufwendungen 

76 

77 

Zinsen aus Anlagen 

Spesen aus An1agen 

Umsatze der Betriebsrechnung 

Ueberschuss der Betriebsrechnung 

SOLL 

Fr. 

1'449 . 6C 

169'191.80 

345'322.80 

1 ~ 880 . --

3.8C 

HABEN 

Fr . 

1'675'936.26 

66 . 30 

664.20 

440'000.--

135'438.80 

517'848.-- 2'252'105.56 

1'734'257.56 

2'252'105.56 2'252'105.56 

========;=== ;~=========== 



F O N D S B I L A N Z 

per 31. Januar 1958. 

AKTIVEN PASSIVEN 

Fr. Fr, 

Kontokorrente 

300 AHV-Kasse, ordentlicher Verkehr 306'858.33 

301 AHV-Kasse, Vorschuss für Aus-
zahlungen 80'000.--

34 Liechtensteinische Landesbank 5'508'625.--

Kapital- und Abschlusskonten 

90 Kapital 5'895'483.33 

5'895'483.33 5 1 895'483.33 

============= ============== 



K A S S A B I L A N Z 

per 31. Januar 1958. 

Geld.mitte1 

21 Postcheck 

Kontokorrente 

300 AHV-Fonds, orden t li eh er Verl{ehr 

301 AHV-Fonds, Vorschuss für Auszahl
ungen 

32 Abrechnungspf1ichtige 

Ordnungskonten 

80 

83 

Transitorische Beitrage 

Uebrige Transitorische Posten 

AKTIVEN 

Fr. 

103'928.48 

7'795.25 

279'836.30 

PASSIVEN 

Fr. 

306'858.33 

80'000.--

3'252.10 

1'449.60 

391'560.03 391 1 560.03 
==========:== ============= 



ALTERS- und I~INTERLASSlli~D-:VERSICUEíWNG 
des FüRSTENTUMS LIECTIT:CNSTEH~ 

V A D U Z 

A u f s i e h t s r a t 

An die 
Fürstlich liechtensteinische 
Regierung 

V a d u z 

Bericht über das Geschiiftsjahr 1957. 

Zusammensetzung des Aufsichtsrates: 

Prasident: 
Vize-Priisident: 
Protoko11führer: 

Guido Feger, 
Fürst1.Konmerzienrat Franz Ei1be, 
Johann Büche1. 

Der Aufsichtsrat und sein Prasident wurde mittels Landtagsbe
sch1uss vom 20. August 1953 beste11t . Die Konstituierung des 
derzeitigen Aufsichtsrates fand statt am 28. August 1953. Die 
Beste11ung des Aufsichtsrates erfo1gte im Sinne des Gesetzes 
vom 15. Dezember 1952, Art. ll, auf drei Jahre. Jie AEV hat 
seine Tatigkeit am 1.1.1954 aufgenommen. Die Amtsdauer des jet. 
zigen Aufsichtsrates ist somit Ende 1956 abge1aufen. 

Die Ueberprüfung der Geschiiftsführung der Ansta1t für das Ge
schaftsjahr 1957 wurde veranlasst. Die Revision U@fasste die 
Betriebsrechnung für die Zeit vom 1.2.1956 bis 31.1.1957 und 
die Bi1anzen per 31. Januar 1957 der AHV-Kassa und des AHV
Fonds. Revisionsorgan war die Al1gemeine Treuhand A.G., Bern, 
wie bisher. (Die A11gemeine Treuhand-A.G., Bern, ist vom 
Bundesrat als Treuhandste11e anerkannt und vom Bundesamt für 
Sozialversicherung für externe Revisionen der schweizerischen 
AHV zugelassen. Die Beste11ung dieser Revisionsste1le erfolgte 
im Einvernehmen mit der Fürst1ichen Regierung). Ein Revisions
bericht wurde je an die Fürstliche Regierung uncl an den Ver
waltungsrat weiterge1eitet. 

Die Revisionsberichte wurden vom Aufsichtsrat überprüft und 
genehmigt. 
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Technische Bilanz. 

Mit Herrn Dr. Gysin, Zürich, wurde im Sinne eines Auftrages 
der Fürstlichen Regierung die Verbindung wegen Aufnahme der 
Arbeiten zwecks Errichtung einer neuen technischen Bi1anz auf
genommen. (Die Notwendigkeit der Errichtung einer neuen tech
nischen Bi1anz hat sich ergeben, wei1 seit 1949, da die techni
sche Bilanz errichtet worden ist, Aenderungen in der Eevol
kerungsstruktur in Liechtenstein eingetreten sind und weil in
zwischen, seit der Tatigkeit der liechtensteinischen AHV wich
tige Erfahrungen über die Leistungen der 1iechtensteinischen 
1Virtschaft bzw. die Leistungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gemacht worden sind. Es ka@en durchwegs hohere L2istungen zu
stande, a1s im Jahre 1949 angenommen worden ist. Entsprechend 
diesen hoheren Leistungen konnte es mog1ich sein, eine Aenderung 
der Renten zu Gunsten des Versicherungsnehmers eintreten zu 
lassen. Zur genauen Abklarung ist eine neue technische Bi1anz 
also notwendig. Die recht umfangreichen Arbeiten für die Bereit
ste1lung der Unterlagen einer neuen technischen Bilanz sind auf
genommen worden. Bei der Ausarbeitung der technischen Bilanz 
müssen auch die in Diskussion stehenden Vertrage mit teutschland 
und Cesterreich berücksichtigt werden. 

Wertsicherung. 

Die Frage der tertsicherung beschaftigte den Aufsichtsrat. In 
der gleichen Frage kam auf Anregung des Verwaltungsrates eine 
gemeinsame Sitzung mit der Fürst1ichen Regierung a~ 23.4.1957 
zustande. Die Sorge des Versicherungsnehmers, wertverminderte 
Renten zu bekommen, ist begründet, wenn man die sch1eichende 
Inflation auch der schweizerischen Wahrung betrachtet. Der der
zeitige Zinsfuss des Fonds der AllV ist netto 2,75%. Das ist 
unbefriedigend. Seinerzeit, bei den Vorarbeiten für Errichtung 
einer liechtensteinischen MIV, ;rurde ein Nettozinsfuss von 3% 
angenommeu. Andererseits ist natür1ich zu beachten, dass eine 
Erhohung des Zinsfusses des Fonds der AHV nicht auf Kosten der 
Hypothekarschuldner der Landesbank gehen kann. Die Frage der 
Wertsicherung hat bis jetzt keine LHsung gefunden. 

Presta-Stiftung. 

In Ausübung des Mandates seitens der Fürstlichen Regierung be
treffend das Amt einer AufsichtsbehHrde bei der Iresta-Stiftung 
ist die Verbindung mit dem Stiftungsrat aufgenommcn worden. 
Eine erste Ueberprüfung des Rechnungsabschlusses per 31. Dezem
ber 1956 hat Uebereinstimmung der Aktiven des Vermogensausweises 
mit den vorliegenden Unterlagen ergvben. Die Ostschweizerische 
Treuhand-Gesel1schaft wird erstmals unà zwar spatestens im 
Marz 1958 eine Revision der Betriebsrechnung vornehmen. Der Auf
sichtsrat beha1t sich die Stel1ungnahme zu dieser ~evision und 
eine 1veitere Ueberprüfung vor. Die Bestellung der Ostschweizeri
schen Treuhand-Gesellschaft erfolgt seitens der fresta-Stiftung 
im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der AHV. 
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Der Aufsichtsrat der AHV genehmigt die Vorsch1age der Presta
Stiftung vom 25.6.1957 betreffend die Umschreibung der Auf
gaben der Aufsichtsbehürde und bcha1t sich Abanderungsvorsch1ige 
vor. 

Reglement über die Revision der Liechtensteinischen AHV. 

Die Abinderungsvorschlige der Fürst1ichen Regierung vom 28.6.1957 
werden genehmigt. Das Reglement wird in der Sch1ussfassung der 
Fürstlichen Regierung überreicht. 

Besprechung mit dem Steuerkommissar. 

In einer gemeinsamen Sitzung mit Herrn Steuerkommissar wurde 
aufmerksam gemacht, dass in einigen Fa11en selbstandiger Er
werbstatigkeit ein offenbares Missverhiltnis zwischen dem tat
sachlichen Einkommen und dem Einkommen, wie es aus den Beitragen 
bei der AHV sich ergibt, besteht. Der Aufsichtsrat behalt sich 
einc Behandlung dieses Gegcnstandes vor. 

Vaduz, 2. April 1958. 

~it vorzliglicher 5 ochachtung 

Der Frasident: 

gez. Feger 


